Zeitschrift: Bericht Uber die Verhandlungen der Zircherischen Schulsynode

Herausgeber: Zurcherische Schulsynode

Band: 132 (1965)

Artikel: Protokoll Gber die Abgeordnetenkonferenz
Autor: Frei, W.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-743821

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.04.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-743821
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Protokoll iiber die Abgeordnetenkonferenz

Mittwoch, den 15. Dezember 1965, 17.00 Uhr,
Walcheturm Zimmer 263, Ziirich
anschliessend an die Referentenkonferenz

Anwesend: Die selben Konferenzteilnehmer wie an der Referentenkonferenz,
ohne die Kapitelsreferenten.
Geschdfte: 1. Begutachtung des Franzosischbuches «On parle frangais»
von Theo Marthaler
2. Begutachtung der Zeugnis- und Promotionsbestimmungen
3. Verschiedenes

1. Begutachtung des Franzosischbuches «On parle frangais» von Theo Marthaler
Unterlagen:
Thesen der ORKZ vom 30. September 1965.

Zusammenfassung der Kapitelsgutachten.
Punkt 1 der Thesen: unveriandert angenommen.

Punkt 2 der Thesen, Phonetik: Im zweiten Satz wird statt Einfithrungslektio-
nen eingesetzt «ersten Lektionen»; denn Einfithrungslektionen treten immer
wieder auf, auch weiter hinten im Buch.

Punkt 3 der Thesen, Wortschatz: Um die Forderung zu bekriftigen, beschliesst
die Konferenz, den zweiten Satz so zu fassen: «Es sollten vermehrt Gespriche
und Sachgebiete aus dem Alltagsleben auf Kosten anderer Bedeutungsberei-
che beriicksichtigt werden.»

Punkt 4 der Thesen, Grammatik: unverindert angenommen.

Punkt 5 der Thesen, Uebungsmaterial: Mit 8 zu 4 Stimmen wird beschlossen,
noch einen Satz 5d einzufiigen: «Es miissen mehr Lesestiicke eingeschoben
werden.» Begriindung: Jede Lektion biete wohl ein Lesestiick, aber oft zu
knapp gefasst.

Punkt 6 der Thesen, Graphische Gestaltung:

6a: Mit 8 zu 4 Stimmen wurde gefordert, allgemein — nicht nur fiir die
Grammatik — eine iibersichtlichere Darstellung anzustreben.

6d: Die bisherigen Illustrationen kénnen nur sehr bedingt als Arbeitshilfen
gebraucht werden, daher wiinscht die Konferenz: «Verbesserung und Vermeh-
rung der Illustrationen als Arbeitshilfen.»

6e soll neu eingefiigt werden: «Verwendung von Farben als Merkhilfen.»

Schlussfolgerung: unverandert iitbernommen.
Die abgeinderten Thesen werden einstimmig angenommen.

2. Begutachtung der Zeugnis- und Promotionsbestimmungen
Unterlagen:
Rechtsgrundlagen iiber die Ausstellung der Schulzeugnisse und die Promo-
tionen an der Volksschule (Entwurf der ED vom 1. Oktober 1965).
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Zusatzantrige des Synodalvorstandes und des Vorstandes des ZKLV vom
5.11. 65.

Zusammenfassung der Kapitelsgutachten
Antrige Schauwecker, Kapitel Pfaffikon

I. § 84 der Verordnung betreffend das Volksschulwesen vom 31.3. 1900

Das Schulkapitel Affoltern entschied sich fiir dreimalige Zeugnisabgabe wie
bisher. Der Kapitelspriasident, Herr Bohren, legt die Griinde fiir dreimalige
Zeugnisausstellung dar. Die Konferenz stimmt mit 16:1 Stimmen fiir zwei
Zeugnisse.

Herr Schauwecker begriindet seine Auffassung zur Bewertung von Fleiss
und Pflichterfiillung, Ordnung und Reinlichkeit, Betragen (angenommen
von den Kapiteln Andelfingen und Uster). Die Konferenz aber gibt mit 13
Stimmen (3 Stimmen fiir Antrag Schauwecker) der gedruckten Vorlage den
Vorzug, weil doch eher befiirchtet wird, es gibe eine Anarchie der Bemer-
kungen, hingegen auf diese Weise, wie im Entwurf enthalten, seien sie ge-
normdt.

Der letzte Satz dieses Abschnittes ist zu streichen. Auf allen Stufen soll Ord-
nung und Reinlichkeit bewertet werden. Analog ist im Abschnitt A, § 1 zu
verfahren.

Abschnitt A, Zeugnisse

§ 1 Siehe Bemerkung oben.

§ 2 - Aus der jetzigen Fassung konnte herausgelesen werden, dass auch auf
der Unterstufe in Zukunft in allen Fachern der Stundentafel Noten
erteilt werden miissten. Dies ist aber keinesfalls die Meinung. Es muss
eine redaktionelle Klarstellung angebracht werden, dass auf der Unter-
stufe fiir die gleichen Fécher wie bis anhin Noten erteilt werden sollen.
Auch miisste noch iiberpriift werden, ob der Ausdruck «Fdcher des
Lehrplans» klar genug sei.

In der zweitletzten Zeile soll nach «Zwischenzeugnissen» in Klammern
auf § 11 verwiesen werden.

unveridndert

unverindert

unveridndert

unverindert

unverandert
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B. Promotion
§ 8 Der Vorschlag des Kapitels Biilach wird angenommen, die ersten zwei
Zeilen so zu formulieren:
«Schiiler der Primarschule mit dem massgeblichen Durchschnitt von 3,5
und mehr in den Promotionsfachern sind definitiv zu befordern.»
Als Promotionsnote wird ganz allgemein der Durchschnitt in den Pro-

motionsfachern angesehen, dieser variiert also. Der Ausdruck massgeb-



LAHLN
= O

Dem

e
_= -

H.
§9

licher Durchschnitt ware hingegen eindeutig, ausser man miisste denn
schon festlegen, dass es nur die Promotionsnote von 3,5 gebe.
Miindlich soll abgekiirzt werden durch mdl., eventuell Sprache durch Sp.
Zur Berechnungsformel hinzu muss fiir die Unterstufe ein Hinweis
angebracht werden fiir die Berechnung der Sprachnote miindlich. Die
Konferenz stimmt folgender Berechnungsart zu:

S, ol Sp. mdl. + Lesen

2

unverandert

Analog der Aenderung im § 8 soll es hier heissen:

«Ein Primarschiiler kann trotz Nichterreichens der massgeblichen
Durchschnittsnote von 3,5 provisorisch promoviert werden, sofern . ..»
Zwischen § 10 und 11 oder zwischen § 12 und 13 sollte eingeschoben
werden:

«Erscheint die Promotion eines Schiilers gefdhrdet, so sind die Eltern
durch den Lehrer friihzeitig zu benachrichtigen.» (Siehe Zusatzantrige
SV und ZKLV, Seite 2.) Diese Aufforderung darf nicht nur in den Aus-
fiihrungsbestimmungen zur Uebertrittsordnung enthalten sein; denn sie
gilt fiir alle Stufen.

§ 12 vorangestellt soll der Passus aus den Zusatzantrigen SV und ZKLV
werden:

«Am Ende jeder Bewdhrungszeit stellt der Lehrer aufgrund der Lei-
stungen des Schiilers in den Promotionsfiachern Antrag an die Schul-
pilege.»

unverindert

Erste Zeile: Nach «Die Zwischenzeugnisse» soll eingeschoben werden:
«nach § 11, Absatz 1 und 2».

Antrige und ihre Behandlung durch die Schulpflege fiir Sekundar-
schiiler, die in eine Mittelschule tiberzutreten wiinschen, kommen nicht
in Betracht.

Zweiter Satz: «Alle Zwischenzeugnisse sind den Eltern zur Unterschrift
zuzustellen.»

Begriindung aus der Konferenz: Auch Zwischenzeugnisse, die fiir die
Mittelschule ausgestellt worden sind, sollen von den Eltern eingesehen
werden konnen, damit sie wissen, wie das Kind beurteilt worden ist.
vor allem, wenn in Zukunft auch die Noten der vorbereitenden Schule
angerechnet werden sollten.

Aus der Konferenz wurde dazu der Wunsch geidussert, die ED michte
ein einheitliches Formular aufsetzen, um den kleineren Gemeinden die
Arbeit zu erleichtern.

Anpassung der Ausfithrungsbestimmungen zur Uebertrittsordnung
Die Formulierung iiber die Berechnung der Durchschnittsnote 4,5 sollte

dhnlich gefasst werden wie neu von der Abgeordneten-Konferenz in § 8:
«Schiiler, die in dem Mitte Januar zu erstellenden Zwischenzeugnis die
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massgebliche Durchschnittsnote von 4,5 erreicht haben, ...»
«Berechnung der massgeblichen Durchschnittsnote: (Formel)»

§ 10 unveré@ndert

§ 22 Absatz 1 ist wegzulassen (Zusatzantrag SV und ZKLV).
Absatz 2 ist neu zu formulieren nach Zusatzantrag SV/ZKLV:
«Erscheint die Promotion eines Schiilers gefahrdet, so sind die Eltern
durch den Lehrer frithzeitig zu benachrichtigen.»

Die Abgeordnetenkonferenz stimmt zu, dass der Wunsch weitergeleitet werde,
im Abschnitt B auch die Bestimmungen iiber die Promotion auf der Oberstufe
einzubauen, damit eine einheitliche und {ibersichtliche Verordnung zu besserem
Gebrauch entstiinde.

In der Schlussabstimmung wird die bereinigte Gesamtvorlage mit allen gegen
eine Stimme angenommen.

Schluss der Konferenz: 20.40 Uhr.
Der Synodalaktuar: W. Frei

48



	Protokoll über die Abgeordnetenkonferenz

